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vorfände. Dies ist zum Beispiel heute nicht der Fall, da die Stadt Montargis in 
Flammen steht und die ganze Strecke zwischen der Loire und Paris einem fast 
unausgesetzten Luftbombardement ausgesetzt ist. Auch betrachte ich es als 
sozusagen ausgeschlossen, dass Deutschland zu einer Sitzverlegung zustimmen 
würde. Sollte eine solche trotz allem Tatsache werden, die Wahrscheinlichkeit 
ist meines Erachtens geringer als 5 %, so würde ich es als meine Pflicht betrach
ten, mit einem oder zwei Mitarbeitern dem Marschall nach Paris zu folgen. 
Der Rest des Personals würde vorläufig in Vichy bleiben, [ ...p

Endlich vernehme ich auch, dass Pétain an Hitler die dringende Bitte gerich
tet hat, Paris als offene Stadt zu erklären und dass er beabsichtige, wahrschein
lich über uns, eine gleiche Bitte an die Alliierten zu richten4.

3. Stucki expose ses discussions avec les diplomates en poste à Vichy et transmet des copies d ’un 
projet de proclamation du maréchal au peuple français et une lettre de Pétain à Laval.
4. Par une lettre (non reproduite, rédigée par Bonna) du 10 août 1944, le Chef du Département 
politique expose à W. Stucki les diverses éventualités du développement de la situation en 
France et les conséquences qu ’il convient d ’en tirer.
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Le Chef de la Division de Police du Département de 
Justice et Police, H. Rothmund, 

au Directeur général des Douanes, R. Furrer

Copie
L Sü Berne, 12. August 1944

Mit Schreiben von 4. August 19441 ersuchen Sie uns um Instruktion für die 
Anwendung von Ziff. 3 der Beilage zu unsern neuen Weisungen über die Auf
nahme und Rückweisung von Flüchtlingen2 für die schweizerisch-deutsche 
Grenze, damit diese Bestimmungen von den Organen der Grenzwachtkorps 
und der kantonalen Polizeibehörden sowie der Ter.Pol.Of. in Bezug auf 
Arbeitsdienstflüchtlinge aus Deutschland in gleicher Weise angewendet 
werden.

Wie Sie wissen, hat sich der Unterzeichnete vor kurzem nach Schaffhausen 
begeben und sich über die Verhältnisse orientieren lassen. An einer Bespre
chung mit den massgebenden kantonalen Behörden in Schaffhausen wurde der 
Befürchtung Ausdruck gegeben, dass solche Flüchtlinge mit schweren Strafen 
bedroht seien, wenn sie zurückgewiesen und von der Polizei erwischt würden.

1. Non reproduite.
2. Circulaire du 12 juillet 1944, E 4800 (A) 1967/111/195.
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Herr M ajor Zuber, Grenzwachtkommandant des II. Zollkreises, hat dies nicht 
nur bestätigt, sondern mitgeteilt, dass schwere Misshandlungen vorgekommen 
seien. Die uns nachträglich zugekommenen schriftlichen Berichte der verant
wortlichen Organe betonen ebenfalls, dass zurückgewiesene Flüchtlinge mit 
schwerer Misshandlung rechnen müssen.

Die neuen Weisungen über die Aufnahme und Rückweisung von Flüchtlin
gen sehen in Ziffer 3 der Beilage vor, dass Ausländer, die aus politischen oder 
anderen Gründen wirklich an Leib und Leben gefährdet sind und keinen 
ändern Ausweg als die Flucht nach der Schweiz haben, um sich dieser Gefahr 
zu entziehen, aufzunehmen sind. Bei den vorliegenden Verhältnissen müssen 
wir solche Ausländer, gleich wie alle jüdischen Flüchtlinge, bei der Rückwei
sung als ernsthaft gefährdet an Leib und Leben betrachten. Der Unterzeichnete 
hat bereits in Schaffhausen diese Auffassung geäussert. Wir bitten Sie daher, 
Ihren Organen der in Frage kommenden Zollkreise an der Nord- und Ostgrenze 
Weisung zu geben, Ausländer, die zur Arbeit nach Deutschland geschickt 
worden sind und die sich aus dem Arbeitsdienst nach der Schweiz flüchten, 
nicht zurückzu weisen, wenn sie nicht etwa wegen verwerflicher Handlungen im 
Sinne von Absatz 2 der Ziffer 3 der Beilage zu den Weisungen als des Asyls 
unwürdig erscheinen.

Wenn solche Flüchtlinge von den Grenzwachtorganen in der Nähe der 
Grenze aufgegriffen werden und sich aus einer kurzen Einvernahme an Ort und 
Stelle ergeben sollte, dass sie ungesehen an deutschen Grenzwachtorganen vor
bei zurückkehren können, so sind sie zurückzu weisen, da angenommen werden 
darf, dass dann keine Gefahr für Leib und Leben für sie besteht. Heute und in 
allernächster Zeit, solange die Grenze wegen der Fahndung auf die Attentäter 
gegen den deutschen Reichskanzler besonders scharf bewacht ist, dürften aller
dings solche Fälle nicht Vorkommen.

Wir müssen uns jederzeit Rechenschaft ablegen können über die Auswirkun
gen der neuen Instruktionen, damit ihre Anwendung den Verhältnissen an den 
verschiedenen Grenzabschnitten angepasst werden kann. Wir bitten Sie des
halb, uns fortlaufend zu orientieren über die Auswirkung dieser Interpretation 
der Ziffer 3 unserer Weisungen, namentlich über die Zahl der eintreffenden 
Flüchtlinge und der eventuellen Rückweisungen, sowie über alle besonderen 
Vorfälle bei solchen.
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